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Mietpreisüberhöhung  
  nach § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG) 
 
Zahlen Sie zuviel Miete? 
Anhand der folgenden Hinweise können 
Sie abschätzen, ob bei Ihnen eine Miet-
preisüberhöhung nach § 5 Wirtschafts-
strafgesetz (WiStG) vorliegen könnte. 
 
 
 

Der Gesetzestext 
 

§ 5 WiStG    Mietpreisüberhöhung 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder leichtfertig für die Vermietung 
von Räumen zum Wohnen oder damit 
verbundene Nebenleistungen unange-
messen hohe Entgelte fordert, sich ver-
sprechen läßt oder annimmt. 
 
(2) Unangemessen hoch sind Entgelte, 
die infolge der Ausnutzung eines gerin-
gen Angebots an vergleichbaren Räu-
men die üblichen Entgelte um mehr als 
20 vom Hundert übersteigen, die in der 
Gemeinde oder in vergleichbaren Ge-
meinden für die Vermietung von Räumen 
vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, 
Beschaffenheit und Lage oder damit ver-
bundene Nebenleistungen in den letzten 
vier Jahren vereinbart oder, von Erhö-
hungen der Betriebskosten abgesehen, 
geändert worden sind.  
Nicht unangemessen hoch sind Entgelte, 
die zur Deckung der laufenden Aufwen-
dungen des Vermieters erforderlich sind, 
sofern sie unter Zugrundelegung der 
nach Satz 1 maßgeblichen Entgelte nicht 
in einem auffälligen Mißverhältnis zu der 
Leistung des Vermieters stehen. 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit ei-
ner Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 
geahndet werden. 

(1) Auf welche Wohnungen findet 
§ 5 WiStG Anwendung?  
Mietpreisüberhöhungen sind grundsätz-
lich bei jeder Art von Wohnraum ohne 
Rücksicht auf den Zeitpunkt der Fertig-
stellung oder der Bezugsfertigkeit der 
Wohnräume oder des Abschlusses des 
Mietvertrages denkbar. Ausnahme: Bei 
preisgebundenem Neubauwohnraum, al-
so sogenannten Sozialwohnungen, gilt 
§ 5 WiStG nicht. § 5 WiStG erfasst aus-
drücklich nur Wohnraum, also auch un-
tervermietete Räume und Einfamilien-
häuser – nicht aber Gewerberäume. Für 
solche kommt § 4 WiStG zur Anwendung. 
 

(2) Welche Miethöhe ist nicht 
mehr erlaubt?  
§ 5 WiStG kommt dann zum Zuge, wenn 
die Miete „unangemessen hoch ist“. Da-
für müssen zwei Voraussetzungen erfüllt 
sein. 
Nach § 5 Abs. 2 Satz 1 WiStG muss hier-
für  

• die ortsübliche Vergleichsmiete um 20 
% überschritten werden (sog. „20%ige 
Wesentlichkeitsgrenze“) und 

• ein geringes Angebot an vergleich-
baren Räumen ausgenutzt werden. 

 

(3) Welche Miethöhen sind nach 
§ 5 WiStG überprüfbar? 
§ 5 WiStG findet nicht nur bei der Miet-
zinsfestsetzung anlässlich des Vertrags-
abschlusses Anwendung. Grundsätzlich 
ist eine Mietpreisüberhöhung auch bei ei-
ner Mieterhöhung möglich. Das heißt 
letztlich, dass für die in Frage kommen-
den Wohnungen zu jedem Zeitpunkt eine 
Überprüfung nach § 5 WiStG vorgenom-
men werden kann, ganz gleich, ob der 
Vertrag gerade erst abgeschlossen wur-
de, ob eine Mieterhöhung verlangt wird 
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oder die Miete bereits seit Jahren in un-
veränderter Höhe gezahlt wird. 
Aber Achtung: Bei den sogenannten ein-
vernehmlichen Mieterhöhungen wäh-
rend des laufenden Mietverhältnisses 
nach § 557 Abs. 1 BGB und nach §§ 558 
ff. BGB wird man jedoch in der Regel da-
von auszugehen haben, dass diese nicht 
unter Ausnutzung eines geringen Ange-
botes zustande kamen (LG Berlin - ZK 65 - 

GE 02, 860). Anders ist es bei der einseiti-
gen Mieterhöhung wegen Modernisierung 
(§ 559 BGB) und bei der Staffelmietver-
einbarung (§ 557 a BGB).  
 

(4) Die 20%ige Wesentlichkeits-
grenze  
Die erste Voraussetzung, nämlich die 
Überschreitung der einschlägigen ortsüb-
lichen Vergleichsmiete um mehr als 20 % 
(20%ige Wesentlichkeitsgrenze), ist un-
schwer darzulegen. 
 
Die ortsübliche Vergleichsmiete, deren 
wesentliche Überschreitung die Anwen-
dung des § 5 WiStG möglich macht, läßt 
sich in Berlin für den überwiegend in Fra-
ge kommenden Wohnraum relativ einfach 
durch den jeweiligen Berliner Mietspie-
gel  feststellen.  
 
Ein Großteil der Amtsgerichtsabteilungen 
wie auch der Kammern des Berliner 
Landgerichts ermittelt die höchstzulässi-
ge Miete ebenfalls nach den jeweiligen 
Mietspiegelwerten. Ein Teil der Richter 
fordert jedoch zur Ermittlung der gem. § 5 
WiStG höchstzulässigen Miete besonde-
re Sachverständigengutachten, deren Er-
gebnisse sich nicht vorhersagen lassen, 
da jeder Sachverständige über unter-
schiedliches Datenmaterial verfügt. In 
dieser gespaltenen Rechtsprechung liegt 
daher ein nicht unerhebliches Prozessri-
siko.  
 
Der Berliner Mietspiegel kommt für sämt-
liche nicht preisgebundenen Wohnungen 

in Mehrfamilienhäusern zur Anwendung. 
Der Mietspiegel gilt nicht für Wohnungen 
in Ein- oder Zweifamilienhäusern sowie 
für Wohnungen, die mit öffentlichen Mit-
teln erstellt worden sind. Der Mietspiegel 
ist auch dann nicht anwendbar, wenn das 
für die Wohnung maßgebliche Feld keine 
Daten aufweist. Wenn das maßgebliche 
Mietspiegelfeld mit einem oder zwei 
Sternchen versehen ist, verfügen die 
Werte nur über eine beschränkte Aussa-
gefähigkeit. Zunächst ist vom Mittelwert 
des maßgeblichen Mietspiegelfeldes als 
der ortsüblichen Vergleichsmiete auszu-
gehen. Daneben können die sogenann-
ten Sondermerkmale  zur Anwendung 
kommen. Sodann ist die Feineinordnung 
vorzunehmen, wie sie im Mietspiegel im 
einzelnen beschrieben ist. Dazu ist eine 
Spanneneinordnung zur Abwägung der 
wohnwertmindernden und wohnwerter-
höhenden Merkmale vorzunehmen. 
Wenn sich aus der Feineinordnung Zu- 
oder Abschläge auf den Mittelwert erge-
ben, ist das daraus gewonnene Ergebnis 
als ortsübliche Vergleichsmiete im Einzel-
fall anzusehen. Hierauf ist nun der 
20prozentige Zuschlag nach § 5 WiStG  
zu berechnen, da der Vermieter wie ge-
sagt die ortsübliche Vergleichsmiete 
sanktionslos bis zu 20 Prozent über-
schreiten darf. Liegt die zu überprüfende 
Miete auch nach Hinzurechnung des 
20prozentigen Zuschlages noch über der 
errechneten Vergleichsmiete, dann ist 
das eine von den zwei Tatbestands-
merkmalen des § 5 WiStG erfüllt. 
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Liegt ein den Vermieter begünstigen-
der Sonderfall vor?  
Eine Überschreitung der 20%-Grenze 
kann gerechtfertigt sein, wenn der Ver-
mieter durch Vorlage einer Wirtschaftlich-
keitsberechnung nachweisen kann, dass 
der überhöhte Mietzins zur Deckung der 
laufenden Aufwendungen notwendig ist, 
er also lediglich die sogenannte Kos-
tenmiete verlangt. Trotz möglicherweise 
über der Wesentlichkeitsgrenze liegen-
den Aufwendungen darf die Mietpreis-
überhöhung nach Ansicht der Rechtspre-
chung dann allerdings nicht mehr als 50 
Prozent über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegen, das heißt, auch die 
sogenannte Kostenmiete wird durch § 5 
WiStG begrenzt. 
 

(5) Ausnutzen eines geringen 
Angebots an vergleichbaren 
Räumen 
Das Vorliegen der Voraussetzung „Aus-
nutzung eines geringen Angebots an ver-
gleichbaren Wohnraum” wird von Vermie-
tern zunehmend bestritten. Sie verweisen 
auf den angeblich entspannten Woh-
nungsmarkt und leiten daraus ab, dass 
ein „geringes Angebot” im Sinne des § 5 
WiStG nicht mehr vorliegt.  
 
Der Bundesgerichtshof (v. 28.1.2004 - VIII 

ZR 190/03 -, GE 04, 540) hat dazu ausge-
führt: „Das Tatbestandsmerkmal der Ausnutzung 

eines geringen Angebots (§ 5 Abs. 2 WiStG) ist 
nur erfüllt, wenn die Mangellage auf dem Woh-
nungsmarkt für die Vereinbarung der Miete im 
Einzelfall ursächlich war. Dazu hat der Mieter dar-
zulegen und gegebenenfalls zu beweisen, welche 
Bemühungen bei der Wohnungssuche er bisher 
unternommen hat, weshalb diese erfolglos ge-
blieben sind und dass er mangels einer Aus-
weichmöglichkeit nunmehr auf den Abschluss des 
für ihn ungünstigen Mietvertrages angewiesen 
war. 
" ... Zwischen der Mangellage und der Vereinba-
rung der überhöhten Miete muss ... ein Kausalzu-
sammenhang bestehen; daran fehlt es unter an-
derem dann, wenn der Mieter unabhängig von der 
Lage auf dem Wohnungsmarkt bereit ist, eine 

verhältnismäßig hohe Miete zu bezahlen, etwa 
deshalb, weil er aus persönlichen Gründen - bei-
spielsweise wegen einer von ihm bevorzugten 
Wohnlage - nur eine bestimmte und keine ver-
gleichbare andere Wohnung beziehen will. Das-
selbe gilt, wenn der Mieter die Wohnung mietet, 
ohne sich zuvor über ähnliche Objekte und die 
Höhe der üblichen Mieter erkundigt zu haben. In 
allen diesen Fällen bedarf der Mieter nicht des 
Schutzes, den das Gesetz demjenigen Woh-
nungssuchenden gewähren will, der sich auf die 
unangemessen hohe Miete nur deshalb einlässt, 
weil er sonst auf dem unausgewogenen Woh-
nungsmarkt keine seinen berechtigten Erwartun-
gen entsprechende Wohnung zu finden vermag. 
... 
Nach diesen Grundsätzen ist eine Beweiserleich-
terung in Gestalt eines Anscheinsbeweises oder 
einer Vermutung zu Gunsten des Mieters weder 
geboten noch gerechtfertigt. ... 
Für eine Beweiserleichterung oder sogar eine 
Beweislastumkehr besteht im übrigen auch im 
Hinblick auf den Schutzzweck des § 5 WiStG kein 
Bedürfnis. ... 
 
Die Existenz eines Zweckentfremdungsverbots 
oder einer ähnlichen Verordnung kann nicht aus-
reichen, um ohne weitere tatsächliche Grundla-
gen das Merkmal der unzulässigen Ausnutzung 
einer Wohnungsmangellage zu bejahen. ..." 
 
Für Mieter ist es äußerst schwierig den 
Beweis für das Vorliegen eines geringen 
Angebots zu führen. Aussagekräftig kann 
hier die Schilderung der eigenen Woh-
nungssuche sein. Die Darlegungslast 
kann es mit sich bringen, dass die Mieter, 
die vor der Anmietung der streitbefange-
nen Wohnung über Wohnraum verfügten, 
vortragen müssen, warum sie dort aus-
gezogen sind und wie viel Zeit sie für die 
Wohnungssuche hatten, was sie zum 
Ausfindigmachen der neuen Wohnung 
unternommen haben, ob sie bestimmte 
Vorstellungen über Lage und Ausstattung 
hatten oder nehmen mussten, was sich 
bot und insbesondere inwieweit der Ver-
mieter die Vertragsbedingungen diktiert 
bzw. zur Disposition gestellt hat. 
 
Jüngst hat das LG Berlin hierzu entschie-
den: „Der Mieter, der sich darauf beruft, der 

Vermieter habe eine Mangellage im Sinne des § 5 
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WiStG ausgenutzt, muss Einzelheiten seiner 
Wohnungssuche darlegen. War diese auf be-
stimmte Stadtteile beschränkt, hat der Vermieter 
nicht die Mangellage ausgenutzt, sondern den 
Wunsch des Mieters, in einem von ihm bevorzug-
ten Bezirk zu wohnen.“ (LG Berlin v. 5.11.2002 - 

65 S 59/02 -, GE 03, 189). In diesem Sinne 
hat nunmehr auch der Bundesgerichts-
hof erneut entschieden: „Bei der Beantwor-

tung der Frage, ob der Vermieter ein geringes 
Angebot an vergleichbaren Räumen ausgenutzt 
hat, ist auf das gesamte Gebiet der Gemeinde 
und nicht lediglich auf den Stadtteil abzustellen, in 
dem sich die Mietwohnung befindet. Das Tatbe-
standsmerkmal des "geringen Angebotes" ist 
deshalb nicht erfüllt, wenn der Wohnungsmarkt 
für vergleichbare Wohnungen nur in dem betref-
fenden Stadtteil angespannt, im übrigen Stadtge-
biet aber entspannt ist“ (BGH v. 13.4.2005 - VIII 
ZR 44/04 -). 
 

(6) Welche Folgen kann eine 
Mietpreisüberhöhung haben?  
Wenn die Miete die 20prozentige Grenze 
(in Ausnahmefällen 50%, siehe oben, 
Kostenmiete) übersteigt und ein geringes 
Angebot ausgenutzt wurde, ist die Miet-
zinsvereinbarung insoweit nichtig, als die 
Miete die Wesentlichkeitsgrenze über-
steigt. Es besteht in diesem Fall nur ein 
Anspruch auf Senkung der Miete auf die 
Höhe der Wesentlichkeitsgrenze. Ein 
noch weitergehender Anspruch auf Re-
duzierung der Miete auf das ortsübliche 
Niveau besteht hingegen nicht.  
 
Daneben hat der Mieter einen Anspruch 
auf Rückzahlung des in der Vergangen-
heit gezahlten, die Wesentlichkeitsgrenze 
übersteigenden Mietanteils. Dieser Rück-
zahlungsanspruch verjährt jedoch binnen 
drei Jahren. 
 

(7) Was soll man tun? 
Es empfiehlt sich, in allen Fällen zu-
nächst eine Einigung mit dem Vermieter 
zu suchen, nachdem man sich in einer 
der Rechtsberatungsstellen des Berliner 
Mieterverein e.V. sach- und rechtskundig 
gemacht hat. 

 
Unabhängig von den geschilderten recht-
lichen Schwierigkeiten und Risiken - die 
den Vermieter gleichermaßen betreffen - 
sollten Sie deshalb bei Überschreitung 
der 20%igen Wesentlichkeitsgrenze auf 
jeden Fall gegenüber Ihrem Vermieter ak-
tiv werden. Die Erfahrungen des Berliner 
Mieterverein e.V. in der Vergangenheit 
zeigen, dass - unabhängig von den An-
sprüchen aus § 5 WiStG und den soeben 
erwähnten juristischen Problemen - der 
Vermieter gerade bei Verweis auf die 
überhöhte Miete und das Androhen einer 
Kündigung des Mietverhältnisses häufig 
zu einer Senkung der Miete bewegt wer-
den kann. 
 
➔➔ Ermitteln Sie mit Hilfe des Berliner 
Mietspiegels exakt die zulässige Miete für 
Ihre Wohnung. Setzen Sie dann Ihr Wis-
sen von der zulässigen Miethöhe offensiv 
ein, und verhandeln Sie mit dem Vermie-
ter über die Senkung der Miete! 
 

(8) Anzeige beim Wohnungsamt 
§ 5 WiStG erlaubt nicht nur zivilrechtliche 
Ansprüche, vielmehr stellt ein Verstoß 
gegen diesen Paragraphen auch eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer 
Geldbuße bis zu 50.000,- € geahndet 
werden kann. Anzeige kann jeder be-
troffene Mieter beim zuständigen bezirkli-
chen Wohnungsamt erstatten. Das Vor-
liegen der Mietpreisüberhöhung ist mit 
geeigneten Mitteln (Kopien des Mietver-
trags und der Mieterhöhungen) glaubhaft 
zu machen. Das Verfahren beim Woh-
nungsamt ist kostenlos, dauert aber rela-
tiv lange. Nur wenn der Mieter zugleich 
mit der Anzeige auch einen Antrag auf 
Abführung des Mehrerlöses stellt, der 
dem Vermieter durch die Preisüberhö-
hung zugeflossen ist, muss ihn die Be-
hörde auch über den Ausgang des Ver-
fahrens unterrichten – in der Regel wird 
der Anzeigende allerdings nicht über den 
Verlauf des Verfahrens informiert.  


